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13. Verordnung der Landesregierung vom 3. Februar 2004, mit der die Plangrundlagen, die Form, die Maßstäbe und
die Planzeichen der örtlichen Raumordnungskonzepte, der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne ge-
regelt werden (Plangrundlagen- und Planzeichenverordnung 2004)

14. Verordnung der Landesregierung vom 17. Februar 2004, mit der die Zweite Durchführungsverordnung zum Tiro-
ler Jagdgesetz 1983 geändert wird

13. Verordnung der Landesregierung vom 3. Februar 2004, mit der die Plangrundlagen, die
Form, die Maßstäbe und die Planzeichen der örtlichen Raumordnungskonzepte, der Flä-
chenwidmungspläne und der Bebauungspläne geregelt werden (Plangrundlagen- und
Planzeichenverordnung 2004)

Aufgrund des § 29 Abs. 4 des Tiroler Raumord-
nungsgesetzes 2001 – TROG 2001, LGBl. Nr. 93, wird
verordnet:

§ 1
Grundsätze der Erstellung und Darstellung

(1) Die Pläne der örtlichen Raumordnungskonzepte,
der Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne
sind in digitaler Form auf der Grundlage der digitalen
Katastralmappe (DKM) der Vermessungsämter im Lan-
desvermessungssystem zu erstellen. Für die Erstellung
der Bebauungspläne ist die ergänzende Verwendung
von vermessungstechnischen Naturstandsaufnahmen
zulässig. Die Plangrundlagen müssen zumindest auf
dem jeweils aktuellen Stand im Zeitpunkt des Pla-
nungsbeginns beruhen.

(2) Die Darstellung der örtlichen Raumordnungs-
konzepte, der Flächenwidmungspläne und der Bebau-
ungspläne hat auf Plänen unter Verwendung der in der
Anlage 1 festgelegten Darstellungsgrundsätze und
Planzeichen zu erfolgen. Zusätzliche Planzeichen kön-
nen aus besonderen raumordnungsfachlichen Gründen
verwendet werden, wenn diese der besseren Erläuterung
oder Veranschaulichung dienen. Die Bedeutung dieser
Planzeichen ist in der jeweiligen Planzeichenerläute-
rung eindeutig festzulegen.

(3) Die Planinhalte sind der Landesregierung in digi-
taler Form im DXF- oder ESRI-Format gemeinsam mit

den ihr nach § 66 Abs. 1 TROG 2001 vorzulegenden
bzw. nach § 67 Abs. 4 TROG 2001 mitzuteilenden Plä-
nen und Unterlagen zu übersenden. Dabei sind die in
der Anlage 2 festgelegten digitalen Datenstrukturen
anzuwenden.

§ 2
Form

(1) Die in den Plänen verwendeten Planzeichen sind
an geeigneter Stelle in einer Planzeichenerläuterung un-
ter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen des
TROG 2001 näher zu bezeichnen. Hinsichtlich der
Kenntlichmachungen muss die Planzeichenerläuterung
in geeigneter Form die Quelle und den vorgefundenen
Ausgangsmaßstab enthalten.

(2) Die Angaben auf den Plänen und sonstigen Be-
standteilen der örtlichen Raumordnungskonzepte, der
Flächenwidmungspläne und der Bebauungspläne ein-
schließlich der Vermerke nach Abs. 3 haben hinsicht-
lich der Inhalte der Anlage 3 zu entsprechen. Die Plä-
ne haben insbesondere die Bezeichnung der Plan-
grundlage, das Datum der Erstellung, den Planverfas-
ser, den Maßstab in Zahlen und die Nordrichtung zu
enthalten.

(3) Die einzelnen Bestandteile der örtlichen Raum-
ordnungskonzepte, der Flächenwidmungspläne und
der Bebauungspläne haben folgende Vermerke zu ent-
halten:
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a) die vom Bürgermeister unterfertigten und mit dem
Gemeindesiegel versehenen Vermerke über die Aufle-
gung(en) des Entwurfes und über die Beschlussfassung
des Entwurfes durch den Gemeinderat sowie

b) im Falle der örtlichen Raumordnungskonzepte
und der Flächenwidmungspläne weiters den Genehmi-
gungsvermerk der Landesregierung und den Vermerk
über die Kundmachung nach § 67 Abs. 1 TROG 2001
und

c) im Falle der Bebauungspläne weiters den Vermerk
über die Kundmachung nach § 67 Abs. 1 TROG 2001
und nach Durchführung der Verordnungsprüfung über-
dies den entsprechenden Prüfvermerk der Tiroler Lan-
desregierung.

(4) Die Pläne sind der Landesregierung gefaltet im
Format DIN A 4 mit Heftrand vorzulegen.

§ 3
Darstellungsmaßstäbe

(1) Die örtlichen Raumordnungskonzepte sind hin-
sichtlich der Gesamtübersicht des Gemeindegebietes
und der Verflechtung mit dem Umland im Maßstab
1:50.000 oder größer darzustellen. Ortschaften und
Weiler im Gemeindegebiet sind namentlich zu bezeich-
nen, die Namen der angrenzenden Gemeinden, gegebe-
nenfalls auch jene der angrenzenden Staaten oder Län-
der, sind kenntlich zu machen. Die Bereiche der bau-
lichen Entwicklung sind auf der Grundlage der DKM im
Maßstab 1:10.000 oder 1:5.000 darzustellen. Für De-
tailinhalte sind auch ausschnittsweise Darstellungen in
größeren Maßstäben zulässig.

(2) Flächenwidmungspläne sind auf der Grundlage
der DKM im Maßstab 1:1.000, 1:2.000, 1:2.500, 1:5.000
oder 1:10.000 darzustellen.

(3) Allgemeine und ergänzende Bebauungspläne sind
auf der Grundlage der DKM im Maßstab 1:1.000 oder
1:500 darzustellen, allgemeine Bebauungspläne wahl-
weise auch im Maßstab 1:2.000, 1:2.500 oder 1:5.000.

§ 4
Darstellung von Änderungen

(1) Jede Änderung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes oder des Flächenwidmungsplanes ist mit
einer laufenden Nummer zu versehen und im geänder-
ten Plan dadurch kenntlich zu machen, dass der Ände-
rungsbereich mit einer roten Linie umrandet und mit
dieser laufenden Nummer versehen wird.

(2) Für Änderungen des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes, des Flächenwidmungsplanes und eines Be-
bauungsplanes gelten weiters die §§ 1, 2 und 3 sinnge-
mäß.

§ 5
In-Kraft-Treten, Auflegung, 

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des Tages
der Kundmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Plangrundlagen- und Planzeichenverordnung, LGBl.
Nr. 123/1994, außer Kraft.

(2) Die Anlagen 1, 2 und 3 zu dieser Verordnung wer-
den durch Auflegung zur öffentlichen Einsichtnahme
bei den Abteilungen Raumordnung-Statistik und Bau-
und Raumordnungsrecht des Amtes der Landesregie-
rung verlautbart. Zusätzlich sind sie im Internet in einem
gegen unbefugte Änderungen geschützten Dateiformat
bekannt zu machen.

(3) Gemeinden, für die im Zeitpunkt des In-Kraft-
Tretens dieser Verordnung noch keine DKM vorliegt,
haben bis zu deren Vorliegen die Plangrundlagen- und
Planzeichenverordnung, LGBl. Nr. 123/1994, weiterhin
mitanzuwenden, soweit diese die Erstellung der Pläne
in analoger Form regelt.

(4) Auf laufende Planungsvorhaben, für die im Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens dieser Verordnung ein Be-
schluss über die Auflegung des Entwurfes nach § 64
Abs. 1 bzw. § 65 Abs. 1 TROG 2001 bereits vorliegt, ist
die Plangrundlagen- und Planzeichenverordnung, LGBl.
Nr. 123/1994, weiter anzuwenden.

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener Anlagen 1 bis 3
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Aufgrund des § 36 Abs. 1 des Tiroler Jagdgesetzes
1983, LGBl. Nr. 60, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBl. Nr. 107/2002, wird verordnet:

Artikel I

Die Zweite Durchführungsverordnung zum Tiroler
Jagdgesetz 1983, LGBl. Nr. 16/1995, zuletzt geändert
durch die Verordnung LGBl. Nr. 20/2003, wird wie folgt
geändert:

§ 1 hat zu lauten:
„§ 1

Jagd- und Schonzeit

(1) Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist,
dürfen die nachstehend angeführten Wildarten nur
während der angegebenen Zeiten (Jagdzeiten) bejagt
werden:

1. Rotwild:

a) Hirsche der Klasse I vom 1. August bis 15. No-
vember;

b) Hirsche der Klassen II und III (ausgenommen
Schmalspießer) vom 1. August bis 31. Dezember;

c) Schmalspießer, Tiere und Kälber vom 1. Juni bis
31. Dezember;

2. Rehwild:

a) Rehböcke der Klassen I und II vom 1. Juni bis
31. Oktober;

b) alles übrige Rehwild vom 1. Juni bis 31. Dezem-
ber;

3. a) Muffelwild vom 1. August bis 31. Dezember;
b) Steinwild vom 1. August bis 15. Dezember;

4. Gamswild vom 1. August bis 15. Dezember, im
Bezirk Lienz bis 31. Dezember;

5. Dachs vom 15. Juli bis 15. Februar;

6. Feld- und Alpenhase vom 1. Oktober bis 15. Jän-
ner;

7. Murmeltier vom 15. August bis 30. September;
8. Auerhahn jeweils nur in den ungeraden Jahren vom

1. Mai bis 15. Mai;
9. Birkhahn vom 10. Mai bis 31. Mai;
10. Haselhahn vom 15. September bis 15. Oktober;
11. Schneehuhn vom 15. November bis 31. Dezem-

ber;
12. Fasan, Ringeltaube und Stockente vom 1. Okto-

ber bis 15. Jänner.
(2) Während des ganzen Jahres dürfen in weid-

gerechter Weise bejagt werden: Fuchs, Iltis, Steinmar-
der, Marderhund, Waschbär und Schwarzwild.

(3) Folgende Wildarten sind ganzjährig zu schonen:
Braunbär, Baummarder, Luchs, Wildkatze, Wolf, Reb-
huhn, Steinhuhn, Waldschnepfe, Uhu, Waldkauz, Rauh-
fußkauz, Steinkauz, Habicht, Mäusebussard, Sperber,
Steinadler, Turmfalke, Baumfalke, Rackelwild, Eichel-
häher, Elster, Kolkrabe, Bläßhuhn, Graureiher, Kormo-
ran, Gänsesäger.“

Artikel II

Diese Verordnung tritt mit 1. April 2004 in Kraft.

14. Verordnung der Landesregierung vom 17. Februar 2004, mit der die Zweite Durchfüh-
rungsverordnung zum Tiroler Jagdgesetz 1983 geändert wird

Der Landeshauptmann:
van Staa

Der Landesamtsdirektor:
Liener
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